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Rechtsverordnung 

  
über die Festsetzung von Beförderungsentgelten und Beförderungsbedingungen für 

die von der Stadt Wuppertal als Genehmigungsbehörde zugelassenen Taxen 
(Taxentarif) vom 11.11.2024  

 
Aufgrund des § 51 Abs. 1 Satz 1 und 3 des Personenbeförderungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 08. August 1990 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.04.2021 (BGBl. I S. 822) i.V. mit § 4 Nr. 2 der Verordnung über die Zuständigkeiten auf den Gebieten 
des öffentlichen Straßenpersonenverkehrs und Eisenbahnwesens (ZustVO-ÖSPV-EW) vom 25.06.2015 
(GV NRW S. 504) sowie aufgrund § 1 Abs. 3 und der §§ 25 ff des Ordnungsbehördengesetzes (OBG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NW S. 528), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 23.06.2021 (GV. NRW. S. 762), wird von der Stadt Wuppertal gemäß dem Beschluss 
des Rates der Stadt Wuppertal vom 11.11.2024 folgende Verordnung über die Festsetzung der 
Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen erlassen.  
 
  

§ 1 
  

Geltungsbereich 
 
(1) Für die Benutzung der in der Stadt Wuppertal zugelassenen Taxen sind innerhalb des 

Pflichtfahrgebietes die in § 2 aufgeführten Beförderungsentgelte zu entrichten. 
 
(2) Pflichtfahrgebiet ist das Gebiet der Stadt Wuppertal.  

 
(3) Bei Fahrten über das Pflichtfahrgebiet hinaus hat die Taxifahrerin / der Taxifahrer den Fahrgast vor 

Fahrtbeginn darauf hinzuweisen, dass das Beförderungsentgelt für die gesamte Fahrtstrecke frei 
zu vereinbaren ist. Kommt keine Vereinbarung zustande, gelten die für den Pflichtfahrbereich 
festgesetzten Beförderungsentgelte als vereinbart. Bei diesbezüglichen Vereinbarungen darf das 
frei vereinbarte Beförderungsentgelt als Festpreis im Fahrpreisanzeiger angezeigt werden. Die 
Taxifahrerin / Der Taxifahrer kann in diesen Fällen eine Vorauszahlung verlangen. 
 

 
§ 2 

 

Beförderungsentgelte 
 
(1) Das Entgelt für die Beförderung von Personen, Gepäck, Hunden und Kleintieren mit Taxen wird 

unabhängig von der Anzahl der beförderten Personen/Sachen im Pflichtfahrgebiet wie folgt 
festgesetzt: 

 
 

1. Grundgebühr einschl. Fahrtstrecke von 30,30 m Fahrtstrecke 
bzw. 10 sec. Wartezeit in der Zeit von  
Montag bis Samstag, jeweils von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

4,20 EUR 
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Zusätzliches Beförderungsentgelt: 
 
 

 

2. für den 1. km einer Fahrtstrecke von 30,30 m  0,10 EUR 
 (entspricht einem Kilometerpreis von 3,30 EUR) 

 
 

3. ab dem 2. km für jede angefangene Fahrtstrecke von  
34,48 m 
(entspricht einem Kilometerpreis von 2,90 EUR) 

 0,10 EUR 

   
4.  Grundgebühr einschl. Fahrtstrecke von 29,41 m Fahrtstrecke 

bzw. 10 sec. Wartezeit in der Zeit von Montag bis Samstag 
jeweils von 22.00 bis 06.00 Uhr, sowie an Sonn- und 
Feiertagen von 00.00 bis 24.00 Uhr:                                 

4,40 EUR 

   
5. für jede im Grundpreis nicht enthaltene angefangene 

Fahrtstrecke von 29,41 m im 1. km  
(entspricht einem Kilometerpreis von 3,40 EUR) 

0,10 EUR 

   
6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
 

ab dem 2. km für jede angefangene Fahrtstrecke von  
33,33 m 
(entspricht einem Kilometerpreis von 3,00 EUR) 
 
Für jede im Grundpreis nicht enthaltene verkehrsbedingte 
Wartezeit von 10 sec.  
(entspricht einen Stundenpreis von 36,00 EUR) 
 

0,10 EUR 
 
 
 
                       0,10 EUR 

9. Für die Bestellung eines Großraumtaxis ist ein Zuschlag zum 
Grundpreis von 7,00 EUR zu berechnen, unabhängig von der 
Zahl der zu befördernden Personen. Dieser Zuschlag wird 
auch bei einer Beförderung von mehr als 4 Fahrgästen 
erhoben.  Werden Großraumtaxen ohne ausdrückliche 
Bestellung für normale Personenbeförderung bis 4 Fahrgäste 
verwendet, darf der Zuschlag nicht erhoben werden. 
(„Großraumtaxen sind Fahrzeuge, die geeignet sind, 
mehr als vier Fahrgäste (mindestens sechs Personen 
inklusive Fahrer) zu befördern, und deren sämtliche 
Sitze mit keinerlei Belastbarkeitsbeschränkungen gemäß 
Kfz-Zulassung versehen sind. Großraumtaxen müssen 
auch bei vollständiger Besetzung im Rahmen ihres 
zulässigen Gesamtgewichts mindestens 50kg Gepäck 
befördern können“) 

 

 
(2) Die Beförderungsentgelte sind durch den Fahrpreisanzeiger auszuweisen. Versagt der 

Fahrpreisanzeiger während der Fahrt, so beträgt der Grundpreis 4,20 EUR zuzüglich 3,15 EUR für 
eine Fahrtstrecke bis zu 1 km.  
 
Das Beförderungsentgelt ändert sich dann wie folgt: 

 
1. ab dem 2. km je km Fahrtstrecke auf  2,15 EUR 
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2. Beförderungsentgelt von Montag bis Samstag in der Zeit von 
22.00 bis 06.00 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen in der 
Zeit von 00.00 bis 24.00 Uhr auf 

 

   
2.1  für eine Fahrtstrecke bis zu 1 km  3,15 EUR 
   
2.2  ab dem 2. km je km Fahrtstrecke     2,15 EUR 
   

(3) Kann eine Fahrt nach Auftragserteilung durch den Fahrgast und Bereitstellung des Fahrzeuges 
durch die Fahrzeugführerin / den Fahrzeugführer aus Gründen, die der Fahrgast zu vertreten hat, 
nicht ausgeführt werden, so hat der Auftraggeber ein Aufwandsentgelt i.H.v. 6,00 EUR zu zahlen. 

 
(4) Sondervereinbarungen über Beförderungsentgelte im Pflichtfahrgebiet im Sinne des § 51 Abs. 2 

PBefG sind nur zulässig, wenn sie vor ihrer Einführung von der Stadt Wuppertal genehmigt sind. 
 

Diese Sondervereinbarungen über Beförderungsentgelte dürfen als Festpreis im Fahrpreisanzeiger 
angezeigt werden. 
 

(5) Die jeweils gültigen Beförderungsentgelte sind für den Fahrgast als Kurzfassung nach dem Muster 
der Anlage dieser Verordnung gut sichtbar im Fahrzeug anzubringen.  
 
 

§ 3 
 

Ermittlung der Beförderungsentgelte 
 
(1) Die in § 2 festgesetzten Entgelte und Zuschläge sind unter Verwendung von in den Taxen 

eingebauten und geeichten Fahrpreisanzeigern zu ermitteln.  
 
(2) Die Anfahrt ist frei. Der Fahrpreisanzeiger darf erst an dem vom Besteller angegebenen Bestellort, 

bei Vorbestellungen erst zur angegebenen Zeit, eingeschaltet werden, wenn dem Fahrgast vorher 
mitgeteilt wurde, dass das Taxi eingetroffen und der Fahrpreisanzeiger eingeschaltet ist. 

 
(3) Bei Versagen des Fahrpreisanzeigers wird das Beförderungsentgelt nach der gefahrenen Strecke 

und nach dem Grundpreis gemäß § 2 Abs. 2 dieser Verordnung berechnet. Die Taxifahrerin/der 
Taxifahrer hat den Fahrgast hierauf unverzüglich hinzuweisen. 

 
 

§ 4  
 

Quittung 
 
Die Taxifahrerin / der Taxifahrer ist verpflichtet, dem Fahrgast auf Verlangen eine datierte und 
unterschriebene Quittung über das gezahlte Beförderungsentgelt unter kurzer Angabe der gefahrenen 
Wegstrecke zu erteilen. Außerdem muss auf der Quittung die Ordnungsnummer des benutzten Taxis 
sowie der Name und die Anschrift bzw. der Betriebssitz der Taxiunternehmerin / des 
Taxiunternehmers vorhanden sein. 
 
                                                                   

§ 5 
 

Beförderungsbedingungen 
 
Folgende Beförderungsbedingungenen sind von der Taxifahrerin / dem Taxifahrer einzuhalten: 
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1. Die Taxifahrerin / der Taxifahrer ist den Fahrgästen beim Ein- und Aussteigen sowie beim Ein- 
und Ausladen von Gepäck behilflich. Dies gilt insbesondere für das Öffnen und Schließen der 
Türen und des Kofferraumdeckels. 
 

2. Der Fahrgast hat die Wahl des Fahrgastplatzes. 
 

3. Die Taxifahrerin / der Taxifahrer bestimmt, ausgenommen kleines Handgepäck, den 
Unterbringungsort des Gepäcks. 
 

4. Hunde und Kleintiere dürfen im Fahrgastraum nur dann mitgenommen werden, wenn durch 
die Mitnahme die verkehrssichere Bedienung der Taxe nicht eingeschränkt wird. 
Blindenhunde in Begleitung eines Blinden sind stets zu befördern. Die Aufsicht über das 
mitgenommene Tier obliegt dem Fahrgast. Er haftet für alle Schäden, die durch das Tier bei 
dessen Beförderung verursacht worden werden. 
 

5. Der Fahrgast ist verpflichtet, dem Taxifahrer bei Antritt der Fahrt sein Fahrtziel anzugeben und 
ihm etwaige Änderungen und Wünsche des Fahrtweges rechtzeitig bekannt zu geben.  
 

6. Der Fahrgast haftet für Schäden und Verunreinigungen an der Taxe, die durch ihn oder durch 
die Mitnahme von Tieren, die seiner Aufsicht unterliegen, verursacht werden. 

 
 

§ 6 
 

Mitführen des Tarifs 

Diese Verordnung ist in jedem Taxi mitzuführen und den Fahrgästen sowie zuständigen Personen auf 
Verlangen zur Einsichtnahme vorzulegen. 

 
§ 7  

Überwachung  
 

Für die Durchführung und Überwachung dieser Verordnung ist der Oberbürgermeister der Stadt 
Wuppertal (Straßenverkehrsamt) zuständig. 
 
 
 
 

§ 8  
 

Ordnungswidrigkeiten  
 
(1) Ordnungswidrig nach § 61 Abs. 1 Nr. 4 des PBefG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig      
      entgegen 
 

1. § 1 Abs. 3 den Fahrgast bei Fahrten, die außerhalb des Geltungsbereichs der festgesetzten 
Beförderungsentgelte liegen, vor Fahrtbeginn nicht ausdrücklich darauf hinweist, dass das 
Beförderungsentgelt für die gesamte Fahrtstrecke frei zu vereinbaren ist. 
 

2. § 2 Abs.  1-3 die festgesetzten Beförderungsentgelte über- oder unterschreitet. 
 

3. § 2 Abs.  5 die jeweils gültige Kurzfassung der Beförderungsentgelte für den Fahrgast nicht gut 
sichtbar im Fahrzeug anbringt. 
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4. § 3 Abs.  2 die Beförderungsfahrt innerhalb des Pflichtfahrgebietes nicht mit eingeschaltetem 
und ordnungsgemäß arbeitendem Fahrpreisanzeiger antritt oder den Fahrpreisanzeiger vor 
Eintreffen am Bestellort einschaltet.   
 

5. § 3 Abs. 3 bei Versagen des Fahrpreisanzeigers den Grundwert nicht gem. § 2 Abs. 2 berechnet 
und / oder den Fahrgast nicht darauf hinweist. 
 

6. § 4 dem Fahrgast keine datierte und unterschriebene Quittung ausstellt und / oder es 
versäumt, die Ordnungsnummer des benutzten Taxis sowie Name und Anschrift bzw. 
Betriebssitz der Taxiunternehmerin / des Taxiunternehmers anzugeben. 
 

7. § 5 die Beförderungsbedingungen nicht einhält. 
 

8. § 6 diese Verordnung nicht im Taxi mitführt und / oder dem Fahrgast die Einsicht nicht 
ermöglicht. 
 
 

(2) Verstöße gegen die aufgezählten Tatbestände können nach § 17 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in Verbindung mit § 61 PBefG mit einer Geldbuße bis zu 5.000 EUR 
geahndet werden, soweit sie nicht nach anderen Vorschriften mit Strafe bedroht sind. 

 
§ 9 

 

Fahrpreisanzeiger 
 

Die Fahrpreisanzeiger sind innerhalb von vier Wochen nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
umzustellen. 
 

 
§ 10 

 

Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt am 01.04.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Taxitarifverordnung vom 
21.06.2022 außer Kraft. Die Verordnung vom 09.10.2024 wird aufgehoben. 
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Kurzfassung der Beförderungsentgelte 
Anlage zu §2 (5) 
 

 
Auszug aus dem Taxitarif 

 
Grundgebühr 
Montag bis Samstag 6 Uhr - 22 Uhr     

                                                                                   4,20 €       

basic charge  
Monday to Saturday 6 a.m. to 10 p.m      

                                                4,20 € 
Grundgebühr  
Montag bis Samstag 22 Uhr - 6 Uhr und                                                  
Sonn- und Feiertags 0 Uhr - 24 Uhr                 

 4,40 € 

basic charge  
Monday to Saturday 10 p.m. to 6 a.m and 
Sunday and public Holidays 0 a.m. to midnight    
                                                                                    4,40 € 

für eine Fahrstrecke von 1km  
Montag bis Samstag von 6 Uhr - 22 Uhr              3,30 € 

for a driving distance of 1 km  
Monday to Saturday 6 a.m. to 10 p.m.                3,30 € 

jeder weitere km                                                     2,90 € every additional km                                                2,90 € 
Für eine Fahrtstrecke von 1km  
Montag bis Samstag von 22 Uhr – 6 Uhr,     
Sonn- und Feiertags von 0 Uhr bis 24 Uhr       

3,40 €  

for a driving distance of 1 km  
Monday to Saturday 10 p.m. to 6 a.m. 
Sunday and public Holidays 0 a.m. to midnight       
                                                                                    3,40 € 

jeder weitere km                                                     3,00 € every additional km                                                3,00 €  
verkehrsbedingte Wartezeit 
pro Stunde                                                              36,00 €  

Traffic-related waiting time  
per hour                                                                  36,00 € 

Bestellen eines Großraumtaxis 
oder Befördern von mehr als  
5 Personen (Zuschlag)                                             7,00 €      

order a taxi-van by phone or  
transport of more than 5  
passengers (additional charge)                             7,00 € 

Pflichtfahrgebiet: Wuppertal duty cruising area: Wuppertal 
 
 

Abmessung und Beschriftung des Tarifauszuges: 
Breite insgesamt mindestens      160mm 
Breite der deutschsprachigen Spalte mindestens        80mm 
Breite der englischsprachigen Spalte mindestens        80mm 
Höhe insgesamt mindestens        95mm  
Farbe der Schrift Schwarz 
Farbe des Untergrundes Gelb 
Schriftart und –größe Arial, mindestens 12, fett 

 
Ich bestätige, dass  

- die Rechtsverordnung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
- der Wortlaut der beiliegenden Ausfertigung der Rechtsverordnung mit dem Ratsbeschluss 

übereinstimmt. 

Die vorstehende Rechtsverordnung, die der Rat in seiner Sitzung am 11.11.2024 beschlossen hat, 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

Die Rechtsverordnung tritt am 01.04.2025 in Kraft. 

Wuppertal, den 20.11.2024 

gez. 

Uwe Schneidewind 
Oberbürgermeister 
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Satzung 

 
über die Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuer A und der Grundsteuer B sowie 

der Gewerbesteuer der Stadt Wuppertal (Hebesatzsatzung)  
 

vom 11.11.2024 
 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S.666/SGV. NRW. 2023), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444), des § 25 des 
Grundsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.08.1973 (BGBl. I S.965), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294), und des § 16 des 
Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I 
S.4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.03.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108), des § 1 des 
Gesetzes über die Zuständigkeit für die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 16.12.1981 (GV. NW. S.732/SGV. NRW. 611), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 738), sowie des § 1 des Gesetzes 
über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen 
des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen vom 05.07.2024 (GV. NRW. 
S. 490/SGV. NRW. 611) hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 11.11.2024 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Festsetzung der Hebesätze 

 
Die Hebesätze für Grundsteuern und Gewerbesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A): 309 v.H. 
 
2. Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) einheitlich:   947 v.H. 
 
3. Gewerbesteuer:          490 v.H. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. 
 
Die Grundsteuer-Hebesätze für das Haushaltsjahr 2025 nach § 6 Ziffer 1 der 
Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 treten ab dem 
01. Januar 2025 außer Kraft 
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Ich bestätige, dass  

- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
- der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt. 

Die vorstehende Satzung, die der Rat in seiner Sitzung am 11.11.2024 beschlossen hat, wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 

Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 

 

 

Wuppertal, den 20.11.2024 

 

gez. 

Uwe Schneidewind 
Oberbürgermeister 
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Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung für die Wirtschaftsförderung Wuppertal 
AöR vom 20.12.2006 vom 21.11.2024 

 
Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1 S. 2 lit. f), 107 und 114a Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV NW, S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05.07.2024 

(GV. NRW. S. 444), in Kraft getreten am 31.07.2024, hat der Rat der Stadt Wuppertal in 

seiner Sitzung am 11.11.2024 folgende Satzung beschlossen: 

I. 

Die Satzung der "Wirtschaftsförderung Wuppertal Anstalt öffentlichen Rechts" vom 20. 

Dezember 2006 wird wie folgt geändert: 

1. § 12 Abs. 6 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

Gem. § 16 ff KUV hat der Vorstand jährlich einen Wirtschaftsplan, eine fünfjährige 

Finanzplanung und einen Stellenplan sowie einen Vermögensplan aufzustellen und 

dem Verwaltungsrat vor Beginn des Geschäftsjahres zur Beratung vorzulegen. 

2. § 12 Abs. 7 wird wie folgt neu gefasst: 

Der Jahresabschluss der Anstalt ist in entsprechender Anwendung der Vorschriften 

des 3. Buches des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften aufzustellen und 

zu prüfen. Dafür stellt der Vorstand in den ersten drei Monaten des neuen 

Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr einen Jahresabschluss (Bilanz, 

Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) auf und reicht diese dem Abschlussprüfer 

ein.  

Mit dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht aufzustellen. 

Unabhängig von der Zuordnung der Anstalt zu einer Größenklasse nach § 267 HGB 

haben sich die Anforderungen für Aufstellung und Prüfung von Bilanz, Gewinn- und 

Verlustrechnung sowie Anhang abweichend von der gesetzlichen Regelung an den 

strengeren Vorgaben für große Kapitalgesellschaften zu orientieren. Dies gilt nicht für 

die Regelungen zum Lagebericht. Insbesondere ist die Anstalt – unabhängig von 

ihrer Größe - nicht zur Erweiterung des Lageberichtes um einen 

Nachhaltigkeitsbericht verpflichtet, soweit sich eine solche Pflicht nicht aus Vorgaben 

seitens der Stadt Wuppertal ergibt. Die Inhalte des Lageberichts werden von der 

Stadt Wuppertal festgelegt, soweit sich diese nicht bereits aus dieser Satzung 

ergeben.  
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In dem Lagebericht ist zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung der Anstalt und 

zur Zweckerreichung entsprechend des § 108 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GO NRW Stellung 

zu nehmen.  

Der Kämmerer/die Kämmerin ist rechtzeitig zu beteiligen. 

Nach Durchführung der Abschlussprüfung sind der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- 

und Verlustrechnung nebst Anhang), der Lagebericht sowie der Prüfungsbericht des 

Abschlussprüfers unverzüglich dem Verwaltungsrat zur Beratung vorzulegen.  

Die Anstalt veröffentlicht im Anhang zum Jahresabschluss individualisiert die Bezüge 

der Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungsrates.  

3. § 12 Abs. 11 wird wie folgt neu gefasst: 

Dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wuppertal werden die Rechte nach § 54 

Haushaltsgrundsätzegesetz eingeräumt. Darüber hinaus prüft das 

Rechnungsprüfungsamt die Wirtschaftsführung der Anstalt gemäß der vom Rat der 

Stadt erlassenen Rechnungsprüfungsordnung. 

 

II. 

Die vorstehende Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

_____________________________________ 

Ich bestätige, dass 

- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss 

übereinstimmt. 

_____________________________________ 

Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 11.11.2024 

beschlossen hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

_______________________________________ 

Hinweis: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die 
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vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 

gemacht werden, es sei denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder eine vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt 

und dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Wuppertal, den 21.11.2024 

Gez. 

 

Uwe Schneidewind 

Oberbürgermeister 
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Fünfte Satzung zur Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Wasser und Ab-
wasser Wuppertal vom 21.11.2024 

 
Aufgrund der §§ 7, 49 Abs. 1 Satz 2, 107 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 

S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444), 

in Kraft getreten am 31.07.2024, in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 

vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 136), in Kraft getreten mit Wirkung vom 31.12.2023, hat der 

Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 11.11.2024 folgende Betriebssatzung be-

schlossen: 

 

I. 

Die Betriebssatzung des Eigenbetriebs Wasser und Abwasser Wuppertal wird wie folgt ge-

ändert: 

 

§ 15 wird umbenannt und wie folgt neu gefasst: 

§ 15 Berichterstattung 

Der Jahresabschluss ist bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres 
von der Betriebsleitung aufzustellen und über den Oberbürgermeister/die Oberbürgermeiste-
rin dem Betriebsausschuss vorzulegen. Für die Aufstellung und Prüfung des Jahresab-
schlusses gelten die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für Kapital-
gesellschaften entsprechend. Mit dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht aufzustellen. Un-
abhängig von der Zuordnung des Betriebes zu einer Größenklasse nach § 267 HGB haben 
sich die Anforderungen für Aufstellung und Prüfung von Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung sowie Anhang abweichend von der gesetzlichen Regelung an den strengeren Vorga-
ben für große Kapitalgesellschaften zu orientieren. Dies gilt nicht für die Regelungen zum 
Lagebericht. Insbesondere ist der Betrieb – unabhängig von seiner Größe - nicht zur Erwei-
terung des Lageberichtes um einen Nachhaltigkeitsbericht verpflichtet, soweit sich eine sol-
che Pflicht nicht aus Vorgaben seitens der Stadt Wuppertal ergibt. Die Inhalte des Lagebe-
richts werden von der Stadt Wuppertal festgelegt, soweit sich diese nicht bereits aus dieser 
Satzung ergeben. Der Kämmerer/die Kämmerin ist rechtzeitig zu beteiligen. Nach Aufstel-
lung hat eine Prüfung unter Beachtung der §§ 103, 114 Abs. 1 GO NRW i.V.m. § 21 EigVO 
NRW zu erfolgen.   

II. 

Die vorstehende Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

_____________________________________ 
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Ich bestätige, dass 

- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss überein-

stimmt. 

_____________________________________ 

Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 11.11.2024 be-

schlossen hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

_______________________________________ 

Hinweis: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vor-

stehende Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 

gemacht werden, es sei denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder eine vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt 

und dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Wuppertal, den 21.11.2024 

Gez. 

 

Uwe Schneidewind 

Oberbürgermeister 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene
Sparkassenbücher

1. Aufgebote

Aufgebote vom Sparkassenbuch

Nm. 3419883354, 3412565834, 3011464751, 4010004523

2. Kraftloserklärungen

Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch

Nm. 3419520915, 4010518944,4010518951, 3010838187, 3010037244, 3012122481

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal -Elberfeld.

Wuppertal, den 28.11.2024 STADTSPARKASSE WUPPERTAL
Der Vorstand
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Gräberaufbietung auf dem städtischen Friedhof Wuppertal - Ronsdorf 
 
Die Ruhefristen bzw. die Nutzungsrechte der nachstehend aufgeführten Reihengrabstätten 
bzw. Wahlgrabstätten sind zum 31.12.2024 ausgelaufen.  
 

1. Reihengrabstätten 
 
 

Kindersargreihengrabstätten Grabfeld IG 
Grabnummer – Name : 
IG/330  Jarovic, Davud Isa 
IG/331  Özdogan, Zeynep Ayperi 
IG/394  Cinar, Akin Muhammed 
IG/399  Akallich 
 
Sargreihengrabstätten Grabfeld IG 
Grabnummer – Name : 
IG/108K  El Masri, Mohamed Aiman 
IG/271  Yener, Hamit 
IG/341 Secilmis, Yilmaz 
IG/342 Shah, Gulzum 
IG/343 Diarra, Ahoua Danielle 
IG/410 Baum, Uwe Waldemar 
IG/411 Bayer, Güray 
 

 
Sargreihengrabstätten Grabfeld S2 
Grabnummer – Name : 
S2/57 Becker, Johanna 
S2/58a Schuppenhauer, Ute-Bianka 

 
 

Sargreihengrabstätten Grabfeld P1 
Grabnummer - Name : 
P1/40 Sokolsky, Viktor 
P1/41 Eisenträger, Hans Georg 
P1/42 Augat, Walter 
P1/43 Voigt, Horst 
P1/44 Krist, Hedwig 
P1/45 Serafim, Mirkin 
P1/46 Kannengießer,  Jens 
P1/92 Blankennagel, Herta 
P1/93 Mädje, Marlies 
P1/94 Wolff, Margarete 
P1/95 Lipner, Israel 
P1/96 Drandorf, Ralf 
P1/97 Rux, Alfred 
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Rasenurnengrabstätten Grabfeld RG 
Grabnummer - Name : 
RG/100 Scholl, Peter 
RG/101 von der Heydt, Ilse 
RG/102 Grundmann, Agnes 
RG/103 Steffen , Elli 
RG/104 Förster, Hellruth Irene 
RG/105 Krisat, Erika 
RG/106 Hackländer, Albert 
RG/147 Kämper, Marion 
RG/148 Huhn, Elisabeth 
RG/149 Huhn, Gerhard 
RG/150 Dittongo, Luigi 
RG/165 Ungemach, Ruth 
RG/166 Jäger, Marlies 
RG/167 Jäger, Karl Heinz 
RG/168 Kamberg, Karl-Heinz 
RG/92 Schumacher, Raimund 
RG/93 Hogrefe, Eva 
RG/94 Klug, Martha 
RG/95 Kotthaus, Karin 
RG/96 Becker, Maria Herta 
RG/97 Balz, Margarete 
 
Urnenreihengrabstätten Grabfeld U 
Grabnummer - Name : 
U/31 Preuß, Lina 
U/32 Salomon, Roland 
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2. Wahlgrabstätten 
 

 
Sargwahlgrabstätten Grabfeld B1 
Grabnummer – Name : 
B1/37-38 Kanitz, Horst 
 
Sargwahlgrabstätten Grabfeld C 
Grabnummer – Name : 
C/23  von Rüden, Heide 
 
Sargwahlgrabstätten Grabfeld EA 
Grabnummer – Name : 
EA/11 Ackermann, Horst 
EA/12   
EA/5-6 vom Baur, Werner 
 
Sargwahlgrabstätten Grabfeld LA 
Grabnummer – Name : 
LA/111 Geitz, Barbara 
LA/119-120 Köster, Maria  
LA/44-45 Schmidt, Hermann 
LA/54 Wilms, Hjarald 
LA/55 Laubach, Andreas-Peter 
 
 
Sargwahlgrabstätten Grabfeld NA 
Grabnummer – Name : 
NA/609-610 Westhof, Elisabeth Agnes 
 

 
Sargwahlgrabstätten Grabfeld NB 
Grabnummer – Name : 
NB/13 Brössel, Margarete 
NB/37-38 Katins, Luise 
NB/9 Wichmann, Elfriede 
NB/96-97 Brauner, Gisela 
 
 
 
Sargwahlgrabstätten Grabfeld NC 
Grabnummer – Name :  
NC/3-4 Rinke, Hans 
NC/56+57 Härtel, Johannes 
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Sargwahlgrabstätten Grabfeld ND 
Grabnummer – Name : 
ND/189+190 Jesinghaus, Heinz 
ND/25+26 Köhler, Hans Paul 
ND/332+333 Nieß, Karl Werner 
ND/87-88  Scheel, Anna 
 
Sargwahlgrabstätten Grabfeld R 
Grabnummer – Name : 
R/95-96 Eckert, Hans 
R/97+98 Kullmann, Karl-Heinz 
 
 
Sargwahlgrabstätten Grabfeld S1 
Grabnummer – Name : 
S1/31 Weiershäuser, Dieter 
 
Sargwahlgrabstätten Grabfeld U 
Grabnummer – Name : 
U/7-9 Holt, Monika 
 
Sargwahlgrabstätten Grabfeld X 
Grabnummer – Name : 
X/14+15 Röser, Ruth 
X/89 Koch Hans, Ludolf 
 
 
Urnenwahlgrabstätten Grabfeld D 
Grabnummer – Name : 
D/105 Schuh, Hildegard 
D/45 Jacobs, Hedwig 
 
Urnenwahlgrabstätten Grabfeld M 
Grabnummer – Name : 
M/11 Knierim, Klaus 
M/12 Schmitz, Christel * Knierim 
M/24 Hellmuth, Horst Theo 
 
Urnenwahlgrabstätten Grabfeld R 
Grabnummer – Name : 
R/38  Messerschmidt, Valentine 
R/39  Sondermann, Hans-Walter 
 
 
 
Urnenwahlgrabstätten Grabfeld K 
Grabnummer – Name : 
K/112a Cleff, Johanna 
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Urnenwahlgrabstätten Grabfeld R1 
Grabnummer – Name : 
R1/23 Kalthoff, Gerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Friedhofsverwaltung weist die Angehörigen darauf hin, dass etwaige Grabaufbauten 
entfernt werden müssen. Bei Wahlgrabstätten ist es erforderlich, innerhalb von 3 Monaten 
nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung einen Antrag auf Verlängerung des 
Nutzungsrechts zu stellen. Die betroffenen Grabfelder werden zu diesem Zeitpunkt im 
Schaukasten am Friedhofseingang entsprechend gekennzeichnet. Sofern die Frist verstreicht, 
ohne dass die erforderlichen Maßnahmen ergriffen wurden, werden die Grabstätten 
eingeebnet und sämtliche nicht entfernten Grabaufbauten gehen entschädigungslos in das 
Eigentum der Stadt Wuppertal über. 
 
 
Wuppertal den, 20.11.2024                      
Die Friedhofsverwaltung 

Der Stadtbote 
Nr. 34/2024

Seite 
25 von 78



Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Damian Goral) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Rechtsbehelfsstelle, Zimmer:       
 Bachstraße 2, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr  Damian Goral 
 Ludwigstraße 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 12.09.2024;39148BG0567413  
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Eickstädt 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Sebastian Gustav Heinecke) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Sebastian Gustav Heinecke 
 Hentzenallee 38,42897 Remscheid 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 23.10.2024, 012796229 SB 87 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Hofmann 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Mesut Sari) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-387 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Mesut Sari 
 Velberter Straße 38-42,42579 Heiligenhaus 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 31.10.2024, 060415482 SB 88 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Bieniek 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Alessio Agrusa) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-387 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Alessio Agrusa 
 Heiligenstock 18,42697 Solingen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 30.10.2024, 012805397 SB 88 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Bieniek 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Andreas Körber) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Strassenverkehrsamt, 405.22, Zimmer: 119 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Andreas Körber 
 Am Kohlenmeiler 138, 42389 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 18.11.2024, 405.22/2024-0375 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Pitscher 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Alessio Agrusa) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-384 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Alessio Agrusa 
 Heiligenstock 18,42697 Solingen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 08.11.2024, 003863117 SB 82 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Alessio Agrusa) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-384 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Alessio Agrusa 
 Heiligenstock 18,42697 Solingen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 21.10.2024, 003863119 SB 82 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Sascha Demirkol, 42105 Wuppertal 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.24, 5. Etage, Schwarzbach 105, 42277 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Sascha Demirkol, Ludwigstr. 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 30.10.2024, 39148BG0858653 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
PaustenbachC 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Andrej Bacharevic) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Andrej Bacharevic 
 Otto-Hahn-Str. 3, 40880 Ratingen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.07.2024, 214100306854 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Horak 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Przemyslaw Bunza) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Przemyslaw Bunza 
 unbekannt, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.11.2024, 21400330888 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Horak 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Sylvester Rombel) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Sylvester Rombel 
 unbekannt, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.11.2024, 21400331555 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Horak 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Arnold Wloka) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Arnold Wloka 
 unbekannt, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.11.2024, 21400331381 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Horak 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Jerzy Lewicz) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Jerzy Lewicz 
 unbekannt, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.11.2024, 21400331431 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Horak 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Awet Nesrai) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Awet Nesrai 
 unbekannt, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.11.2024, 21400331407 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Horak 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Rohala Nazari) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Rohala Nazari 
 unbekannt, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.11.2024, 21400331373 und 21400331399 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Horak 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Anna Grabowska) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Anna Grabowska 
 unbekannt, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.11.2024, 21400331191 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Horak 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Sascha Ziegeler) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Sascha Ziegeler 
 unbekannt, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.11.2024, 21400331100 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Horak 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Montassan Ben Abdallah) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Montassan Ben Abdallah 
 unbekannt, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.11.2024, 21400330656 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Horak 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Mohamed Al Sahn) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Mohamed Al Sahn 
 unbekannt, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.11.2024, 21400330185 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Horak 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Bogumil Robert Okulski) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Bogumil Robert Okulski 
 unbekannt, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.11.2024, 21400330334 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Horak 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Kamal Outakourt) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Kamal Outakourt 
 unbekannt, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.11.2024, 21400329807 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Horak 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Oliver Baltschau) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Oliver Baltschau 
 unbekannt, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.11.2024, 21400329773 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Horak 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Jaroslaw Baluk) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Jaroslaw Baluk 
 unbekannt, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.11.2024, 21400329633 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Horak 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Elvis-Bobi Rostas) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, 304.52, Zimmer: D335 
 August-Bebel-Str. 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Elvis-Bobi Rostas 
 Mühlenweg 70, 42275 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.11.2024, 21400325276 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Horak 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Oleksandr Feshchuk) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 208.4104, Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt, Zimmer: 405 
 Neumarkt 10, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Oleksandr Feshuk 
 Bachmutska 1, Wohnung 167, 84300 Kramatorsk / Ukraine 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 19.11.2024, 208.4104-847581 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Federmann 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Krzysztof Kazimierz  Brynkiewicz) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt, Zimmer: 403 
 Neumarkt 10, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Krzysztof Kazimierz Brynkiewicz 
 c/o JVA Czarne, Ul. Pomorska 1 , PL – 77-330 Czarne - Polen 
 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 19.11.2024, 208.4103-847221 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Roos 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Krzysztof Kazimierz  Brynkiewicz) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt, Zimmer: 403 
 Neumarkt 10, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Krzysztof Kazimierz Brynkiewicz 
 c/o JVA Czarne, Ul. Pomorska 1 , PL – 77-330 Czarne - Polen 
 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 19.11.2024, 208.4103-847222 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Roos 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Krzysztof Kazimierz  Brynkiewicz) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt, Zimmer: 403 
 Neumarkt 10, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Krzysztof Kazimierz Brynkiewicz 
 c/o JVA Czarne, Ul. Pomorska 1 , PL – 77-330 Czarne - Polen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 19.11.2024, 208.4103-847225 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Roos 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Alessio Agrusa) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Alessio Agrusa 
 Heiligenstock 18,42697 Solingen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 27.09.2024, 003847908 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Sebastian Gustav Heinecke) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Sebastian Gustav Heinecke 
 Hentzenallee 38,42897 Remscheid 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 23.10.2024, 003858514 SB 86 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Bieniek 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Vasilii  Dan) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen, Steueramt, Zimmer: D-209 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Vasilii Dan 
 Marklandstr. 138, 42279 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:  20.11.2024, 403.21- 04169488 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Hoffmann-Wermuth 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Eugenio Nappi) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-385 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Eugenio Nappi 
 Gruitener Str 74c,42327 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 08.11.2024, 012802397 SB 93 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Ciupka 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Slawomir Stanislaw Okrój) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Slawomir Stanislaw Okrój 
 Voedestr. 94,44866 Bochum 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 11.11.2024, 003863534 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Petrit Lojzi) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Petrit Lojzi 
 Daniel-Goldbach-Str. 25,40880 Ratingen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 08.11.2024, 012780096 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 

Der Stadtbote 
Nr. 34/2024

Seite 
42 von 78



Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Eles Ibrahimi) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Eles Ibrahimi 
 Westkotter Str 111,42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 08.11.2024, 012802131 SB 95 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Lippek 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Michael Yesilbas) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-385 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Michael Yesilbas 
 Goethestr. 55,46047 Oberhausen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 11.10.2024, 012781663 SB 89 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Halilovic 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Rafael Mroz) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-385 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Rafael Mroz 
 Wichlinghauser Str 47,42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 06.11.2024, 012810134 SB 93 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Halilovic 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Stanislaw Opoka) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302.15 Ordnungsamt , Allgemeine Gefahrenabwehr, Zimmer: A-381 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Stanislaw Opoka 
 Albertstr. 88, 42289 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 21.11.2024 SchfHwG BSM 9 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Hobrecht 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 
(Benachrichtigung Herr Yevhen Valeryevic Kosiashnikov) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt, Zimmer: 402 
 Neumarkt 10, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Yevhen Valeryevic Kosiashnikov 
 Kyevskaya Str. 41, Doneckaya Oblast, 87500 Mariupol 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 12.09.2024, 208.4112-846389/846390 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
von Gahlen 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Andreas Sarakatsanos) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Andreas Sarakatsanos 
 Birkenweiher 17,42651 Solingen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 04.11.2024, 060414136 SB 92 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Lippek 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Paweł Juszkiewicz) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt, 405.22, Zimmer:  
 Müngstener Str. 10a, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Paweł Juszkiewicz  
 Trägerstr 4, 42287 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 21.11.2024, 405.22-ET-001165 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Etscheid 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Farhat Chourabi) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Farhat Chourabi 
 Hermannstr. 23B,42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 15.11.2024, 060414148 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Anna Horhulko) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.48, Zimmer: 344b 
 Friedrich-Engels-Allee 28, 42103 Wuppertall 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Anna Horhulko 
 Dürerstr. 11, 42119 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 25.11.2024, 39148BG0866373 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Richter 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Ephraim Dmitrijewitsch Liashenko) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt, Zimmer: 402 
 Neumarkt 10, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Ephraim Dmitrijewitsch Liashenko 
 Bogdan-Chmelnizki-Str. 12, ZZ-29000 Charkow, Ukraine 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 17.10.2024, 208.4112-847356 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
von Gahlen 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Claudia Kral) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen, 403.23 örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern, Zimmer: D-311 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Claudia Kral 
 Nevigeser Str. 250, 42113 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 25.11.2024 - 06079966 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Geenen 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Mohammed Azhari) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Mohammed Azhari 
 Erkrather Straße 66,40233 Düsseldorf 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 01.10.2024, 060414984 SB 92 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Lippek 

Der Stadtbote 
Nr. 34/2024

Seite 
48 von 78



Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Robert Todorovic) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Robert Todorovic 
 Luegallee 91,40545 Düsseldorf 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 30.10.2024, 012797719 SB 87 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Hofmann 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Isamail Polat) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Isamail Polat 
 Tönisheider Straße 17,42553 Velbert 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 19.11.2024, 060416551 SB 87 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Hofmann 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Mohamad Alayoubi) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-387 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Mohamad Alayoubi 
 Hochstr. 96,58095 Hagen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 15.11.2024, 012796673 SB 88 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Hofmann 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Fergzon Rexhepi) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Strassenverkehrsamt, 405.22, Zimmer: 119 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Fergzon Rexhepi 
 Bahnhofstr. 77, 44866 Bochum 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 405.22/2024-0345 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Pitscher 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Steffi Hopfmann) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-391 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Steffi Hopfmann 
 Bachstraße 173A,50171 Kerpen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 29.10.2024, 003864951 SB 37 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Bogumil Zbigniew Szwichtenberg) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Bogumil Zbigniew Szwichtenberg 
 Von-der-Recke-Str. 42,44809 Bochum 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 22.10.2024, 012790138 SB 95 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Lippek 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Harold Tomczynski) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-385 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Harold Tomczynski 
 Am Rosenend 8,41569 Rommerskirchen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 30.10.2024, 003861827 SB 93 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Hempe 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Adem  Cömert) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt, Zimmer: 403 
 Neumarkt 10, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Adem Cömert 
 1520 Laurel Crossing Pkwy 6000, USA – Buford Georgia 30519, Vereinigte Staaten von Amerika 
 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 26.08.2024, 208.4103-847000 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Roos 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Ismail Polat) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Ismail Polat 
 Tönisheider Straße 17,42553 Velbert 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 15.11.2024, 060416173 SB 86 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Hofmann 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Yaroslav Medvid) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Yaroslav Medvid 
 Am Langen Bürgel 13,07768 Kahla 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 13.11.2024, 003864072 SB 86 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Hofmann 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Dennis Strauß, 42105 Wuppertal 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.24, 5. Etage, Schwarzbach 105, 42277 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Dennis Strauß, Ludwigstr. 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 07.10.2024, 39148BG0704611 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
PaustenbachC 
 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Alexander Woeste) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen/ Steueramt, 403.21, Zimmer: D-211 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Alexander Woeste 
 Sedanstr. 78, 42281 Wuppertal 
 
3. Datum, 23.10.2024 Aktenzeichen des Dokuments: , 403.21- 04634549 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Fichtner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Tsichouridis Nikolaos) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistungsgewährung, Zimmer: 448 
 Bachstr. 2, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Tsichouridis, Nikolaos 
 Berliner Str.108, 42275 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 26.11.2024/39148BG0645400/3.245.5.45.67.7643.3 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Sieslack 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Nouraddine Salhiovi) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Nouraddine Salhiovi 
 Düster Str.26 a,44757 Bochum 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 05.11.2024, 012795962 SB 92 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Lippek 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Ioan Adrian Colompar) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.47, Zimmer: 111 
 Schwarzbach 105, 42277 Wuppertak 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Ioan Adrian Colompar 
 Berliner Str. 205, 42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 26.11.2024, 3.247.5.47.55.6849.4   
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Ulutas  
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Ewelina Barbara Koza) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-387 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Ewelina Barbara Koza 
 Hesselnberg 40,42285 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 15.11.2024, 003864782 SB 88 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Özel 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Mohammad ALHUSSEIN) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ausländerbehörde Wuppertal, Asylangelegenheiten und Rückkehrmanagement 204.44, 

Zimmer: 4 
 Friedrich-Engels-Allee 28, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Mohammad ALHUSSEIN 
 Zwergstr. 2, 42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 26.11.2024, Ablage 2020 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Fassbender 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Kamil Marek Franusch) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Kamil Marek Franusch 
 Hatzfelder Str. 126,42281 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 14.11.2024, 012799986 SB 95 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Lippek 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Shukrane Murseli) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-385 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Shukrane Murseli 
 Dickmannstr 44,42287 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 23.10.2024, 003849390 SB 93 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Hempe 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Sorin Alexander Degeratu) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-385 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Sorin Alexander Degeratu 
 Feldstr. 26,42275 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 04.11.2024, 003857726 SB 93 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Ciupka 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Hoseifa Halush) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-384 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Hoseifa Halush 
 Obere Sehlhofstr. 12,42289 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 30.10.2024, 003858493 SB 82 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Ciupka 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Dimitar Ivanov) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Dimitar Ivanov 
 Friedrich-Engels-Allee 290,42285 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 04.11.2024, 012807987 SB 87 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Hofmann 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Serhat Kaz) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-391 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Serhat Kaz 
 Sternstr. 2,41460 Neuss 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 06.11.2024, 003855813 SB 37 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Korsawe 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Simone Stettner) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-391 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Simone Stettner 
 Halzenberg 22,42929 Wermelskirchen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 18.10.2024, 060412968 SB 37 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Korsawe 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Ibrahim Beyazkus) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Ibrahim Beyazkus 
 Wichlinghauser Str 113,42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 30.10.2024, 002372526 SB 95 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Lippek 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Dimitar Ivanov) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Dimitar Ivanov 
 Friedrich-Engels-Allee 290,42285 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 04.11.2024, 012798562 SB 95 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Lippek 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Nicklas Venn) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-391 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Nicklas Venn 
 Am Putschenholz 30,42551 Velbert 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 23.10.2024, 012788083 SB 37 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Korsawe 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Sascha Borger) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-391 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Sascha Borger 
 Edith-Stein-Str 16,42329 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 16.10.2024, 012788552 SB 37 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Korsawe 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Baselele Mbaba) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-391 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Baselele Mbaba 
 Uellendahler Str 23,42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 07.10.2024, 060415642 SB 37 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Korsawe 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Ezz Eddin Alhussein) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-391 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Ezz Eddin Alhussein 
 Wichlinghauser Str 30,42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 28.10.2024, 012802742 SB 37 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Korsawe 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Arben Hazizi) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen, Steueramt, 403.21, Zimmer: D-207 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Arben Hazizi 
 Friedrich-Ebert-Str. 41, 42103 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 06.11.2024, 403.21- 04400438 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Pastner 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Krisztián Varga) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Krisztián Varga 
 Anilinstr.25,42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 04.11.2024, 012787020 SB 92 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Reinertz 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Sorin-Alexandru Degeratu) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-384 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Sorin-Alexandru Degeratu 
 Feldstr 26,42275 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 04.11.2024, 003858459 SB 82 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Ciupka 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Viorel Florin Stîngaciu) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-384 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Viorel Florin Stîngaciu 
 Bergmannstr. 54,45886 Gelsenkirchen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 30.10.2024, 012798292 SB 82 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Ciupka 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Teodora Vucicevic) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-384 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Teodora Vucicevic 
 Deweerthstr 107,42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 18.11.2024, 002374988 SB 83 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Akbaba 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Bogumil Zbigniew Szwichtenberg) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Bogumil Zbigniew Szwichtenberg 
 Von-der-Recke-Str. 42,44809 Bochum 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 20.11.2024, 012809552 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Fergzon Rexhepi) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-385 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Fergzon Rexhepi 
 Bahnhofstraße 77,44866 Bochum 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 19.11.2024, 012776456 SB 89 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Halilovic 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Sorin-Alexandru Degeratu) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-391 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Sorin-Alexandru Degeratu 
 Feldstr 26,42275 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 30.10.2024, 003855561 SB 37 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Korsawe 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Philipp Harzen) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Philipp Harzen 
 Provinzialstr. 65,53127 Bonn 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 21.11.2024, 012812261 SB 95 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Lippek 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Merima Alijevski) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistung und Recht, Rückforderung, Zimmer: 5. Etage 
 Schwarzbach 105, 42277 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Merima Alijevski 
 Berliner Str. 187, 42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 28.11.2024, 39148BG0665944 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Hensel 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Ivan Alijevski) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistung und Recht, Rückforderung, Zimmer: 5. Etage 
 Schwarzbach 105, 42277 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Ivan Alijevski 
 Berliner Str. 187, 42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 28.11.2024, 39148BG0665944 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Hensel 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Asim Alijevski) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistung und Recht, Rückforderung, Zimmer: 5. Etage 
 Schwarzbach 105, 42277 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Asim Alijevski 
 Berliner Str. 187, 42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 28.11.2024, 39148BG0665944 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Hensel 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Philipp Harzen) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Philipp Harzen 
 Provinzialstr. 65,53127 Bonn 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 16.10.2024, 012792115 SB 87 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Hofmann 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Neglokpe Lakayi Gaelle) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AÖR, 865.48, Zimmer: 56 
 Friedrich-Engels-Allee 28, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Neglokpe, Lakayi Gaelle 
 Langerfelder Str.82, 42389 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 27.11.2024, 39148BG0896993 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Vanessa, Blomberg-Kadrolli 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Daniel Wessolowsky) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Daniel Wessolowsky 
 Stockder Straße 45,42857 Remscheid 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 30.08.2024, 003845290 SB 86 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Bieniek 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Dawid Piotr Waloszek) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Dawid Piotr Waloszek 
 Nordstraße 90,42853 Remscheid 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 09.08.2024, 003839565 SB 86 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Bieniek 

Der Stadtbote 
Nr. 34/2024

Seite 
71 von 78



Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Mohammad Khir Alshahin) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-387 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Mohammad Khir Alshahin 
 Zur Schafbrücke 54,42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 27.09.2024, 003851251 SB 88 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Bieniek 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Niclas Michel Holthaus) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Niclas Michel Holthaus 
 Grimbergstraße 25,44577 Castrop-Rauxel 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 20.09.2024, 012780457 SB 86 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Bieniek 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Faruk Farrar) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Geschäftsstelle 6, Abteilung Leistungsgewährung, Zimmer: 348 
 Bachstr. 2, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Faruk Farrar 
 Albertstr.25, 42289 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 29.11.2024, 39148BG0743254 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Wessel 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Gkreta Grigoriadou) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-384 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Gkreta Grigoriadou 
 Collenbuschstr 14,42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 06.11.2024, 003862542 SB 82 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Ciupka 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Milos Bukilic) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-385 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Milos Bukilic 
 Lüdenscheider Str. 54,58762 Altena 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 13.11.2024, 012774625 SB 93 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Halilovic 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Rapael Ijioma) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-385 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Rapael Ijioma 
 Apostelnstr. 19,50667 Köln 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 13.11.2024, 012801048 SB 93 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Halilovic 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Aylin Marie Kausch) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Aylin Marie Kausch 
 Burgstraße 41,68165 Mannheim 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 08.11.2024, 012778498 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Mhmad Mazen Shraf Aldden) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Geschäftsstelle 6, Leistungsgewährung, Zimmer: 348 
 Bachstr. 2, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Hr. Mhmad Mazen Shraf Aldden 
 Wittensteinstr. 219, 42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 29.11.2024, 39148BG0656081 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Kreis 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Patryk Piosik) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-391 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Patryk Piosik 
 Harpener Feld 34,44805 Bochum 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 25.11.2024, 012816872 SB 37 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A.                                                                         
gez. 
Korsawe 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Ferdaws Nayab) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Strassenverkehrsamt, 405.22, Zimmer: 119 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Ferdaws Nayab 
 Heimbachstr. 23, 41747 Viersen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 30.10.2024, 405.22/2024-0339 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Pitscher 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Mahmoud Mohamad) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Strassenverkehrsamt, 405.22, Zimmer: 119 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Mahmoud Mohamad 
 Potsdamer Str. 5, 40599 Düsseldorf 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 30.10.2024, 405.22/2024-0370 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 04.12.2024  
i. A. 
gez. 
Pitscher 
 
 

Der Stadtbote 
Nr. 34/2024

Seite 
77 von 78



Herausgeber 

Der Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

Redaktion  

Rechtsamt 

Am Clef 58
42275 Wuppertal 

E‐Mail  bekanntmachungen@stadt.wuppertal.de 

Internet und Newsletter‐Bestellung 

www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

Der Stadtbote – Amtsblatt der Stadt Wuppertal – erscheint bei Bedarf ‐ in der 

Regel alle 2 Wochen. 

Der Stadtbote 
Nr. 34/2024

Seite 
78 von 78


	24-12-04_02.01_Rechtsverordnung_Taxentarif.pdf
	Rechtsverordnung
	Geltungsbereich
	Beförderungsentgelte
	Ermittlung der Beförderungsentgelte
	Quittung
	Beförderungsbedingungen
	Mitführen des Tarifs
	Ordnungswidrigkeiten
	(1) Ordnungswidrig nach § 61 Abs. 1 Nr. 4 des PBefG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
	entgegen
	1. § 1 Abs. 3 den Fahrgast bei Fahrten, die außerhalb des Geltungsbereichs der festgesetzten Beförderungsentgelte liegen, vor Fahrtbeginn nicht ausdrücklich darauf hinweist, dass das Beförderungsentgelt für die gesamte Fahrtstrecke frei zu vereinbaren...
	2. § 2 Abs.  1-3 die festgesetzten Beförderungsentgelte über- oder unterschreitet.
	3. § 2 Abs.  5 die jeweils gültige Kurzfassung der Beförderungsentgelte für den Fahrgast nicht gut sichtbar im Fahrzeug anbringt.
	4. § 3 Abs.  2 die Beförderungsfahrt innerhalb des Pflichtfahrgebietes nicht mit eingeschaltetem und ordnungsgemäß arbeitendem Fahrpreisanzeiger antritt oder den Fahrpreisanzeiger vor Eintreffen am Bestellort einschaltet.
	5. § 3 Abs. 3 bei Versagen des Fahrpreisanzeigers den Grundwert nicht gem. § 2 Abs. 2 berechnet und / oder den Fahrgast nicht darauf hinweist.
	6. § 4 dem Fahrgast keine datierte und unterschriebene Quittung ausstellt und / oder es versäumt, die Ordnungsnummer des benutzten Taxis sowie Name und Anschrift bzw. Betriebssitz der Taxiunternehmerin / des Taxiunternehmers anzugeben.
	7. § 5 die Beförderungsbedingungen nicht einhält.
	8. § 6 diese Verordnung nicht im Taxi mitführt und / oder dem Fahrgast die Einsicht nicht ermöglicht.
	Fahrpreisanzeiger
	Die Fahrpreisanzeiger sind innerhalb von vier Wochen nach Inkrafttreten dieser Verordnung umzustellen.
	Inkrafttreten
	Kurzfassung der Beförderungsentgelte

	24-12-04_05.02_Gräberaufbietung 2024.pdf
	Kindersargreihengrabstätten Grabfeld IG
	Sargreihengrabstätten Grabfeld IG
	Sargreihengrabstätten Grabfeld P1
	Rasenurnengrabstätten Grabfeld RG
	Urnenreihengrabstätten Grabfeld U
	Sargwahlgrabstätten Grabfeld NB

	24-12-04_05.99_Zustellungen.pdf
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024
	Wuppertal, den 04.12.2024


		murat.engin@stadt.wuppertal.de
	2024-12-03T16:50:06+0000
	Murat Engin
	Signed by Murat Engin (murat.engin@stadt.wuppertal.de)




